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Sechster Titel. 

Sicherheitsleistung. 

Art der Sicherheitsleistung. 

§. 56. 

(1) Die Bestellung einer auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes zu leistenden Sicherheit 
erfolgt, wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, durch gerichtlichen Erlag von barem Gelde oder 
von inländischen Wertpapieren, welche sich nach den hierüber bestehenden Vorschriften zur Anlegung 
der Gelder von Minderjährigen eignen, und nur in Ermanglung solcher durch den gerichtlichen Erlag von 
anderen inländischen, an einer Börse notirten Wertpapieren, welche nach richterlichem Ermessen 
genügende Deckung bieten. Die Wertpapiere dürfen nicht außer Curs gesetzt und müssen mit den 
laufenden Zins- oder Gewinnantheilscheinen und Talons versehen sein. Sie sind nach dem Curse des 
Erlagstages zu berechnen. 

(2) Nach Ermessen des Gerichtes können insbesondere auch Einlagebücher einer inländischen 
Sparkasse oder einer inländischen landwirtschaftlichen oder sonstigen Vorschusskasse behufs Bewirkung 
einer Sicherheitsleistung zugelassen werden. Eine Sicherheitsleistung mittels einer gesetzlichen 
Sicherheit bietenden Hypothek an einem inländischen Grundstücke oder durch zahlungsfähige Bürgen, 
die ihren allgemeinen Gerichtsstand im Inlande haben, kann der Richter zulassen, wenn eine andere Art 
der Sicherheit von dem zur Sicherheitsleistung Verpflichteten nicht oder nur schwer beschafft werden 
kann. 

(3) Mit dem gerichtlichen Erlage wird an dem Gegenstande desselben ein Pfandrecht für den 
Anspruch begründet, in Ansehung dessen die Sicherheitsleistung erfolgt. 


